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Versetzung von der Einführungsphase in die Qualifikationsphase
(Versetzt: 
ausreichende oder bessere Leistungen in allen zehn versetzungs​wirksamen Kursen

(Versetzt:
1x mangelhaft, sonst mindestens ausreichend, aber:



Liegt diese „5“ im Fach 
Deutsch, in der 

fortgeführten Fremdsprache oder im Fach Mathematik 

vor, muss in einem anderen Fach dieser Gruppe eine mindestens befriedigende Leistung erreicht sein („Ausgleichsregelung“). 

Die zweite fortgeführte Fremdsprache und Spanisch gehören nicht zu dieser Gruppe!

§9(4) APO-GOSt

In allen anderen Fällen ist eine Versetzung nicht möglich!

Eine Nachprüfung kann nur abgelegt werden, wenn die Verbesserung einer mangelhaften Leistung in einem einzigen Fach um eine Notenstufe genügt, um die Versetzungsbedingungen zu erfüllen. Nach der Wiederholung der Einführungsphase ist keine Nachprüfung mehr möglich.

	
	„Sonstige Mitarbeit“
Besonders bei schwachen Leistungen in Klausuren sollte man die Chancen, die die „Sonstige Mitarbeit“ bietet, nutzen! 

Bitte beachten: 
Die Bewertung für einen Kurs mit Klausuren setzt sich 
gleichwertig aus zwei Beurteilungsbereichen zusammen: 


den Klausuren und der „Sonstigen Mitarbeit“!

„Bloße Anwesenheit“ im Unterricht ist noch keine ausreichende Leistung!!!


VersetzungindieQualiDet

	Deutsch, Mathematik,

fortgeführte Fremdsprache
	Übrige Fächer
	Versetzung
	Nachprüfung

	4,4,4
	alle mindestens 4
	ja
	

	4,4,4
	1x5, sonst alle mind. 4
	ja
	

	4,5,4
	alle mind. 4
	nein
	ja

	5,4,3
	alle mind. 4
	ja
	

	4,4,4
	2x5, sonst alle mind. 4
	nein
	ja

	5,4,3
	1x5, sonst alle mind. 4
	nein
	ja

	5,5,3
	alle mind. 4
	nein
	ja

	5,4,4
	1x5, sonst alle mind. 4
	nein
	ja (in D)

	5,5,4
	alle mind. 4
	nein
	nein


Quelle: APO-GOSt (8.Auflage, S.71)
